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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der österreichische Gewerkschaftsbund hat die im Betreff 
genannten Entwürfe erhalten und begrüßt grundsätzlich die 
Ansätze dieser Novelle, gibt aber im folgenden zu einzel­
nen Punkten eine stellungnahme ab: 

Zu Punkt 2. (§2a) 
Es ist wünschenswert künftig jeweils die konkreten Benen­
nungen entsprechend den Richtlinienkatalogen des BM für 
Frauenfragen zu ändern. 

Zu Punkt 3. (§3 Abs.6) 
Die Einstiegsprüfungen nach den nun vorgesehenen Möglich­
keiten entfallen lassen zu können wird positiv gesehen. 

Zu Punkt 6. (§18 Abs.11) 
Die graphische Leistungsfeststellung soll aus den jetzi­
gen Bestimmungen nicht gestrichen werden. 

Zu Punkt 19. (§25) 
Die gegenwärtige Handhabung der Leistungsbeurteilung 
erfüllt die ihr gestellten Aufgaben mangelhaft, da sie 
einerseits kaum zur Mehrarbeit motiviert und andererseits 
überwiegend nur dem Berechtigungswesen entspricht. 

MEHR ARBEITSPLÄTZE 
~MEHR FREIE ZEIT 

~STUNDEN 
DIE NEUE 

ÖGB ARBEITSZEIT ! 
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Es wird in der Schule ausschließlich der geistige kog­
netive Bereich, nämlich das Wissen als Grundlage für die 
Beurteilung der Leistung herangezogen. Andere, wie sozia­
le, kreative, manuelle Bereiche werden zuwenig berücksich­
tigt obwohl sie in einem wechselweisen Zusammenhang ste­
hen. So kann ein Schüler sehr schnell zu einem Lernversa­
ger werden, wenn er im sozialen Bereich Probleme hat. 
Es müssen die Ursachen von Lern-Leistungsschwierigkeiten 
bekannt sein, dann kann zielführend geholfen werden. 
Im Sinne der vorliegenden überlegungen soll ein Nichtgenü­
gend den Aufstieg in die nächste Schulstufe nicht verhin­
dern, daher sprechen wir uns für die Variante 3 aus. Der 
Aufstieg soll ohne AntragsteIlung erfolgen. 

Zu Punkt 22. (§29 Abs.5a) 
Die Möglichkeit der Wiederholung der Aufnahmeprüfung wird 
ausdrücklich begrüßt. 

Zu Punkt 31. (§59) 
Die Direktwahl aller SchülervertreterInnen ist positiv. 
Die konkrete Durchführung unter Berücksichtigung der 
Probleme von Tagesberufsschulen bzw. von Expositurstandor­
ten müßte in einer konkreten Verordnung zufriedenstellend 
geregelt werden. Insbesondere die Frage der Vorstellung 
der KandidatInnen und der persönlichen Wahl stellen ein 
wichtiges Problem dar. Im Bereich der Tagesberufsschulen 
muß ein Weg gefunden werden, damit sich die KandidatInnen 
allen SchülerInnen persönlich präsentieren können. 

Zu punkt 47. (§72a) 
Die Neuregelung die ermöglicht, daß SchülerInnen im Falle 
einer Berufung vorläufig berechtigt sind am Unterricht 
der nächsten höheren Schulstufe teilzunehmen, stellt aus 
verfahrenstechnischer Sicht einen wesentlichen Fort­
schritt dar. 

Wir ersuchen unsere Stellungnahme bei der weiteren Bear­
beitung der Verordnung zu berücksichtigen und verbleiben 

mit besten Grüßen 

~l/uJuv~ 
Fritz Verzetnitsch 
Präsident 
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Mag. Herbert Tumpel 
Leitender Sekretär 
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